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(J -tf'1bt der Bcibr,cn 111 .ku Slcnogr~phi~chcn PrOlokolirn 

des Nallonalralcs XVII. Gcsctzgcbungspcnodc 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pable, Dr. Ofner 

an den Bundesminister fUr Justiz 

betreffend 4265/AB 

Der Bundesminister für Justiz hat die Anfrage Nr. 4319/1 

betreffend Entschließungsantrag des Nationalrates zu 

§ 93 ABGB dahingehend beantwortet, daß für das laufende Jahr 

ein Gesetzesentwurf zur allgemeinen Begutachtung versendet 

werde, der eine Änderung des Ehenamensrechts in Richtung auf 

die Möglichkeit der Beibehaltung des bisherigen Familien

namens enthalten wird. Im Übrigen kündigte der Bundesminister 

an, daß der Vorschlag, eine beliebige Reihung des früheren 

und des angenommenen Nachnamens zu ermöglichen, im Rahmen 

dieses Begutachtungsverfahrens zur Diskussion gestellt werden 

könnte. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordne

ten an den Herrn Bundesminister für Justiz die nachstehende 

A n fra g e : 

1) Werden Sie nun tatsächlich im Rahmen des für das Jahr 1990 

angekUndigten Begutachtungsverfahrens eine Novellierung 

des ABGB im Sinne des Entschließungsantrages des National

rates vom 22. März 1988 zur Diskussion stellen? 

2) Ist die Fertigstellung eines derartigen Entwurfes noch vor 

dem gesetzlichen Ende der Legislaturperiode zu erwarten? 
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